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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1994

Norm

KSchG §13

Rechtssatz

Vertragliche Nebenp0ichten im Sinne von Verhaltensp0ichten (Schutzp0ichten und Interessenwahrungsp0ichten etc)

unterfallen dem Begri5 von "Nebenforderungen" nicht, weil § 13 KSchG von Nichtzahlung spricht. Derartige

Nebenpflichten werden aber nicht durch "Zahlung" erfüllt.
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